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4) 	 1 	 T 254/85 

Sachverhalt und Antrage 

i. 	Nit Wirkung vom 2. Màrz 1983 wurde auf die am 4. Dezem- 

ber 1980 eingereichte und am 19. August 1981 verOffent-
lichte europäische Patentannieldung Nr. 80 107 574.8 das 

europäische Patent 0 033 773 erteilt. 

Am 2. Dezember 1983 legte die Firma Krones AG Hermann 

Kronseder Maschinenfabrik gegen das Patent Einspruch em 

mit der Begründung, der Gegenstand des Patents sei mangels 

erfinderischer Tàtigkeit nicht patentfähig (Art. 100 a) 

EPU) und lose auch nicht bzw. nur unvollständig die ge-

steilte Aufgabe, weshaib es auch an dem Erfordernis der 

vollständigen Offenbarung im Sinne von Artikel 100 b) EPU 

fehie. 

Die Einsprechende stützte ihren Einwand der xnangelnden er-

finderischen Tätigkeit hinsichtlich des Gegenstands des 

Anspruchs 1 im wesentlichen auf die Druckschriften 

DE-A-2 541 813 und GB-A-i 321 689 und verwies nach Ab-

lauf der Einspruchsfrist hierzu noch auf die 

DE-U-1 975 166. 

In einer Zwischenentscheidung voni 2. August 1985 steilte 

die Einspruchsabteilung fest, daIs der Aufrechterhaltung 

des Patents un Umfang der gemnäl3 Regel 58 (4) EPU am 
2. Juli 1984 mitgeteilten geänderten tinterlagen keine 

Einspruchsgrunde entgegenstehen. 

Gegen diese Zwischenentscheidung legte die Einsprechende 

(Beschwerdeführerin) am 3. Oktober 1985 unter gleichzeiti-

ger Bezahiung der Beschwerdegebühr Beschwerde em. Die 

schriftliche Beschwerdebegründung wurde am 6. Dezeni-

ber 1985 eingereicht. 
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2 	 T 254/85 

In der Beschwerdebegründung erhob die BeschwerdefUhrerin 
den Einwand fehiender ursprünglicher Offenbarung im Sinne 
von Art. 123 (2) EPU bezuglich des zweiten kennzeichnenden 
Merkmais des Anspruchs 1 und wiederhoite ihren Einwand der 
mangeinden Patentfàhigkeit wegen des Fehiens von erf in-
derischer Tàtigkeit. 

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) trat dem Vor-
bringeri der Beschwerdeführerin in alien Punkten entgegen. 

Nachdem die Kammer in einein Zwischenbescheid vom 
12. Juni 1987 ihre Bedenken hinsichtlich der ursprung-
lichen Offenbarung des Merkmals "frei von irgendwelchen 
Einbauten" sowie das vorlàufige Ergebnis der Uberprüfung 
der Frage der Patentfähigkeit mitgeteilt und weitere Anre-
gungen zur Kiarstellung des Anspruchs 1 einschlieBlich 
einer angepa3ten Beschreibung gegeben hatte, reichte die 
Beschwerdegegnerin am 30. Juni 1987 bzw. am 7. Novein-
ber 1987 Reinschriften des Anspruchs 1 sowie des ersten 
Teils der Beschreibung em. 

Die Beschwerdeführerin vertrat in ihrem Schriftsatz vom 
22. Oktober 1987 die Auffassung, daB der Anspruch 1 unzu-
làssig erweitert sei, die gestelite Aufgabe nicht erfülle 
und nicht ausreichend gegen den Stand der Technik abge-
grenzt sei und daB sein Gegenstand auf keiner erfinderi-
schen Leistung beruhe. 

In der mündlichen Verhandlung vom 23. Februar 1988 wieder-
holte die Beschwerdeführerin these Einwände. 

Die Beschwerdegegnerin widersprach diesem Vorbringen in 
alien Punkten und legte in der inündlichen Verhandlung eine 
geänderte Fassung des Anspruchs 1 sowie des ersten Teils 
der Beschreibung vor. 
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3 	T 254/85 

Sie steilte den Antrag, die Beschwerde zurückzuweisen. Die 
BeschwerdefUhrerin hielt ihren Antrag auf Widerruf des Pa-
tents aufrecht. 

Der Vorsitzende teilte den Beteiligten mit, daB die Kammer 
beabsichtige, das Patent mit folgenden Unterlagen auf-
rechtzuerhalten: 

Patentanspruch 1 überreicht in der xnündlichen Verhand-
lung, 

erteilte Patentansprüche 2-7 unter Anderung des Rückbezugs 
des Anspruchs 6 auf Anspruch 5, 

Beschreibung Seiten 1-6 überreicht in der mündlichen Ver-
handlung, im übrigen mit der Beschreibung ab Spa1t 2, 

Zeile 45 und den Zeichnungen gemäB Streitpatent unter fol-
genden Anderungen in der Beschreibung: 

Einfügung des Wortes "Flaschen" in Sp. 3, Z. 33 nach dem 
Wort "die" 
Streichung des Wortes "horizontal" in Sp. 4, Z. 31. 

Die Beteiligten wurden darauf hingewiesen, daI3 sie gemäI3 
Regel 58 (4) EPU die Gelegenheit hätten, innerhaib eines 
Monats ab dem Tag der mündlichen Verhandlung Stellung zu 
nehnien, wenn Sie mit der vorgeschlagenen Fassung nicht 
einverstanden sind. 

Die Beschwerdeführerin teilte im Schriftsatz voin 
12. Màrz 1988 ihr Nichteinverstãndnis mit der Fassung der 
Unterlagen mit. Sie vertrat insbesondere die Auffassung, 
daB die Nachteilsangaben auf Seite 4, Zeilen 5 bis 12 der 
in der mündlichen Verhandlung überreichten Beschreibung 
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4 	T 254/85 

ebenso wie die betreffenden Vorteilsangaben auf Seite 5 

unten und Seite 6 nicht mit der Wirklichkeit Ubereinstiinm-

ten, und steilte den Antrag, diese Passagen zu streichen. 

Zur Untermauerung dieser Auffassung legte sie einen Mel3be- 

richt mit Fotografien und eine eidesstattliche Ver-

sicherung vor. 

Die Beschwerdegegnerin reichte mit Schriftsatz vom •  

März 1988 Reinschriften der Beschreibungseinleitung 

und des Patentanspruchs 1 ein und legte mit Eingabe vom 

Juni 1988 ihrerseits einen Versuchsbericht vor, uxn die 

sachliche Berechtigung der angezweifelten Passagen nachzu-

weisen. 

Nachdem die Beschwerdegegnerin in einem weiteren Zwischen-

bescheid der Kanuner vom 9. August 1988 insbesondere unter 

Hinweis auf Artikel 123 (2) EPU auf die Notwendigkeit hin-

gewiesen worden war, die obengenannten Passagen ersatzlos 

zu streichen, erklárte sich diese im Schreiben voin 

August 1988 hierzu bereit und stellte den Antrag, das 

Patent aufgrund der verbleibenden Fassung aufrechtzu-

erhalten. 

X. 	Der geltende Anspruch 1 hat folgende Fassung: 

"Vorrichtung zuin Zuführen von Flaschen aus einer breiten 

Zuführungsbahn (1) mit mehreren nebeneinanderstehend ange-

ordneten Flaschen in eine schinale Zuführungsbahn (5), in 

der die Flaschen nur hintereinanderstehend gefördert 

werden, mit einem dazwischen angeordneten Färderabschnitt 

(2) mit parallel in Forderrichtung sich erstreckenden For-

derstreifen (3), die mit von einer Seite des FOrderab-

schnitts zur anderen ansteigender Geschwindigkeit ange-

trieben sind, und mit einer sich schràg über die FOrder-

streifen (3) erstreckenden durchgehenden ersten Leitfläche 
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5 	 T 254/85 

(4), die im Bereich des Fórderstreifens mit der geringsten 
Fördergeschwindigkeit an die breite Zuführungsbahn (1) 
anschliel3t und im Bereich des FOrderstreifens mit der 
hóchsten Fórdergeschwindigkeit in die schmale Zuführungs-
bahn (5) einmündet, sowie mit einer durchgehenden zweiten 
Leitfläche (6), weiche gemeinsam mit der ersten Leitfläche 
(4) die Flaschen im Bereich des Färderabschnitts (2) em-
schlieSt und sich un wesentlichen am Anfang des Förderab-
schnitts (2) bis zum äul3eren Rand desselben öffnet, wobei 
Mittel zur Vermeidung von Betriebsunterbrechungen durch 
umgefallene Flaschen im Bereich des Fórderabschnitts (2) 
vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, daB die Förder-
fläche des Förderabschnitts (2) leicht in Richtung auf die 
zweite Leitfläche (6) hin derart geneigt 1st, daB das Ab-
rollen umgefallener Flaschen über einen zwischen den bei-
den Leitflächen (4, 6) bestehenden Freiraumn zur zweiten 
Leitfläche (6) hin möglich ist." 

Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
der Regel 64 EPU; sie 1st zulässig. 

Die Kammer hat in formaler Hinsicht keine Bedenken gegen 
die Fassung des geltenden Anspruchs 1. 

2.1 	Dieser unterscheidet sich inhaitlich - abgesehen von 
einigen kiarstellenden Anderungen in seinem Oberbegriff 
(die Flaschen werden auf den beiden ZufUhrungsbahnen je-
wells "stehend" gefördert, die beiden Leitflächen sind 
"durchgehend" ausgebildet, die zweite Leitfläche öffnet 
sich am Anfang des Fôrderabschnitts "bis zum àul3eren Rand 
desselben"), die sich aus der ursprUnglichen Beschreibung 
in Verbindung mit Figur 1 der Zeichnung ohne weiteres er- 
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6 	 T 254/85 

geben - im wesentlichen dadurch voin ursprunglichen An-

spruch 1, daB in ihm die leichte Neigung des Förderab-

schnitts dahingehend spezifiziert ist, daB das Abrollen 

umgefallener Flaschen über einen zwischen den beiden 

Leitflàchen bestehenden Freiraum zur zweiten Leitfläche 

hin möglich 1st. Diese zusàtzlichen Angaben, durch die der 

Schutzbereich des mit dem ursprünglichen Anspruch 1 in- 

haitsgleichen erteilten Anspruchs 1 nicht erweitert, 

sondern eingeschrànkt wird, finden entgegen der Ansicht 

der Beschwerdeführerin eine ausreichende Stütze in der 

ursprunglichen Beschreibung. Dort 1st auf Seite 3, Zeilen 

3 bis 16 ausgefuhrt, daB durch die im kennzeichnenden Tell 

des ursprünglichen Anspruchs 1 beanspruchte Ausbildung, 

nàmlich die sich auf die voile Breite des Förderabschnitts 

(d.h. bis zum zugeordneten äuBeren Rand desselben) sich 

öffnende Gestaltgebung der Leitfiäche in Verbindung mit 

der leichten Neigung des Förderabschnitts, ausreichend 

Piatz vorhanden ist, urn den Flaschen ein Abrollen in 

Richtung auf die zweite Leitfiäche zu ermöglichen. Aus der 

Sicht der Kanuner geht hieraus für den Fachmann eindeutig 

hervor, daB zwischen den Leitflàchen ein das Abrollen 

ermóglichender Freiraum vorhanden sein muS. 

liii übrigen ist dieser Begriff auf Seite 5, Zeile 25 bis 

Seite 6, Zeile 2 der ursprünglichen Beschreibung un bean-

spruchten Zusammenhang ausdrücklich erwähnt. Auch die in 

dieseni Zusainnienhang diskutierte Stelle auf Seite 9, Zeilen 

13 bis 22 kann vom Fachmann mm Gesanitzusainmenhang der ur-

sprüngiichen Unterlagen nicht so verstanden werden, daB 

zwischen den Leitflächen nicht schon von vornherein em 

Freiraum vorhanden 1st, sondern dieser erst "durch das 

Auseinanderziehen der Flaschen" entsteht, d.h. daB es sich 

bei diesern Freiraum lediglich urn die Lücken zwischen den 

Fiaschen handelt. Vielmehr liegt es für den Fachmann auf 

der Hand, daB hier in sprachlich zusainmengefa8ter Form zurn 
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7 	 T 254/85 

Ausdruck gebracht ist, daIs durch das Auseinanderziehen die 
Voraussetzung dafür geschaffen werden soil, daB die 
Flaschen über den Förderabschnitt, der hier seine gr68te 
Breite aufweist, frei abrollen können. 

Der Anspruch 1 entspricht mithin den Erfordernissen des 
Artikels 123 Absätze (2) und (3) EPU. 

2.2 	Auch der seitens der Beschwerdeführerin erhobene Einwand 
unzureichender Abgrenzung gegen den Stand der Technik wird 
nicht als berechtigt angesehen, abgesehen davon, dal3 es 
sich hierbei urn keinen Einspruchsgrund handelt. 

In Ubereinstinunung mit den Beteiligten sieht die Kammer 
die DE-A-2 541 831 als nächstkoinrnenden Stand der Technik 
an, auf den sich der Oberbegriff des Anspruchs 1 bezieht. 
Dieser Druckschrift lassen sich die kennzeichnenden Merk-
male des Anspruchs 1 nicht entnehmen. Weder 1st dort die 
Förderfläche geneigt ausgebildet, weshalb ein Abrollen der 
Flaschen in Richtung zur zweiten Leitfläche nicht xnöglich 
1st, noch besteht zwischen den beiden (durchgehenden) 
Leitflächen, nämlich den Leitflächen 11, 12 einerseits und 
15 andererseits, ein Freiraum. Vielinehr ist dort elne 
Zwischenwand 14, 16 vorhanden, die die Förderfläche in 
Längsrichtung - abgesehen von jeweils einer Zone am Anfang 
und am Ende der Färderfläche -unterteilt. Der Oberbegriff 
des Anspruchs 1 könnte allenfalls dahingehend kritisiert 
werden, daB bei der bekannten Vorrichtung nicht alle Far-
derstreifen mit von einer Seite des Förderabschnitts zur 
anderen Seite desselben ansteigender Geschwindigkeit ange-
trieben werden. Vielmehr haben dort die Fórderstreifen im 
Bereich der Veriängerung der Dosierbahn jeweils die 
gleiche Geschwindigkeit (siehe Figur 1) und im Bereich der 
Rücklaufbahnen liegt naturgernàl3 eine umgekehrte Bewegungs-
richtung vor. Die Kammer sieht jedoch zunàchst un gegen- 
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wártigen fortgeschrittenen Stand des Verfahrens (nach Er-

teilung des Patents) keine Notwendigkeit, dieses von An-

fang an im Oberbegriff befindliche Merkmal näher zu pràzi-

sieren und etwa einen vom Stand der Technik nicht gedeck-

ten Teil in den kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 zu 

übernehinen. Es ist unbestritten, daB das betreffende Merk-

mal un Grundsatz einschlieBlich der Wirkung des Auseinan-
derziehens der Flaschen aus der DE-A-2 541 813 bekannt 

ist. Ferner kann die Angabe "mit von einer Seite ... zur 

anderen ansteigender Geschwindigkeit" auch als reine 

Richtungsangabe aufgefaBt werden und steht dann mit dein 

Stand der Technik in Einklang. 

Hinsichtlich der Patentfähigkeit des Gegenstands des gel-

tenden Anspruchs 1 ist zunàchst festzustellen, daB dieser 

neu ist. Dies wurde auch von der Beschwerdeführerin nicht 

bestritten und folgt schon daraus, daB der verfügbare 

Stand der Technik keine Vorrichtung mit einem Förderab-

schnitt uinfaBt, der sowohi geneigt angeordnet ist und aus 

mit unterschiedlicher Geschwindigkeit angetriebenen For-

derstreifen besteht als auch Leitflãchen mit dem un Ober-

begriff des Anspruchs 1 definierten geometrischen Verlauf 

aufweist. 

Bezüglich der Untersuchung der strittigen Frage, ob der 

Gegenstand des Anspruchs 1 auch auf einer erfinderischen 

Tätigkeit beruht, ist folgendes auszuführen: 

4.1 	Bei der Vorrichtung nach der den nãchstkoininenden Stand der 

Technik bildenden DE-A-2 541 813 bestehen die Mittel zur 

Vermeidung von Betriebsunterbrechungen durch umgefallene 

Flaschen aus einer oder mehreren Rücklaufbahnen, denen die 

umgefallenen Flaschen im Bereich des Ubergangs vom FOrder-

abschnitt in die schmale Zufuhrungsbahn, d.h. am Ende des 

FOrderabschnitts, gegebenenfalls zusammen mit stehenden 
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Flaschen, die die Kapazitàt der schnialen Zuführungsbahn 
übersteigen, zugeführt werden. Die umgefallenen Flaschen 
werden an anderen Ende der Rücklaufbahn unter der 
Führungsschiene hindurch in einen Sanuie1behä1ter gefór-
dert. Es liegt auf der Hand, da8 bei dieser bekannten 
Lösung, bei der die unigefallenen Flaschen erst mi Einrnün-
dungsbereich des Fôrderabschnitts in die schinale Zu-
führungsbahn ausgesondert werden, zuinindest dann Störungen 
mi Förderablauf der stehenden Flaschen nicht ausgeschlos-
sen werden kónnen, wenn die uingefallenen Flaschen eine 
ungünstige Ausrichtung haben. Ferner bedingt die bekannte 
Lösung aufgrund derAnordnung einer RUcklaufbahn sowie 
einer Zwischenwand auch einen erheblichen baulichen Auf-
wand. 

4.2 	ubereinstim!nend mit den betreffenden Angaben in der gel- 
tenden Beschreibung sieht die Kanuner die deni Gegenstand 
des Anspruchs 1 zugrundeliegende Aufgabe darin, mit em-
fachen Mittein weitgehend sicherzustellen, daB Betriebs-
unterbrechnungen durch umngefallene Flaschen mi Ubergangs-
bereich vomn Förderabschnitt zur schmnalen Zuführungsbahn 
vermieden werden. 

4.3 	Entgegen der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auf- 
fassung- ist die Kamnnier davon überzeugt, daB diese Aufgabe 
durch die Mittel des Anspruchs 1 auch gelöst wird. Es 1st 
ohne weiteres kiar, daB aufgrund der Neigung der Förder-
fläche und des Freiraunis zwischen den Leitflächen diejeni-
gen unigefallenen Flaschen, die sich in dem der zweiten 
Leitfläche zugewandten Randbereich des ankomnienden 
Flaschenstromns befinden, ungehindert abrollen und dann 
ohne Schwierigkeiten, sei es durch Hand oder - wie un 
Anspruch 3 bevorzugt angegeben - autoniatisch unter der 
zweiten Leitfläche hindurch, in einen Sanimelbehälter ab-
geführt werden können. Aber auch mm mnittleren Bereich oder 
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in dem der ersten Leitfiäche zugewandten Bereich des 
Flaschenstroms befindliche umgefallene Flaschen lassen 
sich mit den beanspruchten Mittein aussondern, wenn man 
davon ausgeht, dal3 durch geeignete Wahi der gestaffelten 
Geschwindigkeiten der Förderstreifen dafUr gesorgt wird, 
daI3 zwischen den stehenden Flaschen genügend Platz für das 
Abrollen der umgefallenen Flaschen entsteht, und wenn die 
Förderfläche entsprechend lang bemessen wird. Der Anspruch 
1 ist jedenfalls nicht auf Ausfuhrungsformen der Vor-
richtung beschränkt, bei denen das Aussondern sàmtlicher 
umgefaliener Flaschen bereits im Anfangsbereich der 
Färderfláche erfolgt. 

	

4.4 	Zur beanspruchten Lösung der gesteliten Aufgabe geht von 
dem vorstehend geschiiderten nächstkommenden Stand der 
Technik nach der DE-A-2 541 813 keine Anregung aus. Wie 
bereits dargelegt wurde, wird dort eine vóllig unter -
schiedliche Läsung zur Vermeidung von Betriebsunter-
brechungen durch uingefallene Flaschen empfohleri, nàmlich 
die Anordnung einer oder inehrerer Rücklaufbahnen. Die im 
vorliegenden Fall gestelite Aufgabe der Vermeidung von 
Storungen im Einmundungsbereich des Förderabschnitts in 
die schxnale Zufuhrungsbahn geht gerade auf diesen Stand 
der Technik zurück, weshaib eine Anregung zur beanspruch-
ten Läsung dieser Aufgabe von diesem nicht ausgehen kann. 

	

4.5 	Aus der in diesem Zusammenhang von der Beschwerdeführerin 
besonders hervorgehobenen GB-A-i 321 689 ist eine Färder-
vorrichtung für Flaschen oder dgl. bekannt, die zwischen 
einer Zuführungsbahn und einer gieichbreiten Abführungs-
bahn einen Färderabschnitt umfa6t, der aus zwei in unter-
schiedlichem Höhenniveau in jeweiliger geradliniger Ver-
lãngerung der betreffenden Zu- bzw. Abführungsbahn ver-
laufenden Fârderbahnen ohne Querneigung und einer da-
zwischen angeordneten geneigten, in Färderrichtung nicht 
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angetriebenen Tischfläche besteht, weiche im Falle von 
Förderstärungen im Bereich der Abführungsbahn als Sainmel-
fläche für die Fiaschen dieñt, die infolge der Schwerkraft 

auf der geneigten Tischfläche zur unteren Förderbahn hin 
abgieiten können. Zur Verineidung des Uinfallens von 
Flaschen ist an den Ubergangssteilen zwischen den Förder-
bahnen und dein geneigten Tisch jeweils ein Zwischenstück 
geringerer Neigung als der Tischrieigung zwischengeschai-
tet. un Normalbetrieb gelangen die Flaschen unter Beibe-

haitung ihrer Reihenfolge und ohne Vereinzelung von der 

Zuführbahn in die Abführbahn. Es sind auch keine Vor-
kehrungen getroffen, unt auf der Zuführbahn ankommende urn- 
gefaliene Flaschen aus dexn Förderstrorn der stehenden 

Flaschen auszusoridern. Derartige Flaschen würden wegen der 

fehienden Querneigung der oberen Förderbahn auf dieser 

verbleiben und erst an deren Ende, d.h. un Bereich der 
Einxnundung der Abführbahn, über die schräge Tischfläche 
nach unten rollen und dadurch zu Betriebsstôrungen in 
diesern Bereich fUhren. 

Wie sich aus vorstehenden Dariegungen ergibt, handelt es 

sich bei der Vorrichtung nach der GB-A-i 321 689 urn eine 
gattungsfremde Vorrichtung, bei dér die irn vorliegenden 

Fail gestelite Aufgabe weder angesprochen noch gelöt ist. 

Der Fachrnann konnte dieser Entgegenhaitung daher keine An-

regung in Richtung auf die im Anspruch 1 angegebene Lösung 
dieser Aufgabe entnehmen. 

4.6 	Dies gilt auch für die nach Ablauf der Einspruchsfrist und 

inithin verspätet genannte DE-tJ-1 975 166, auf die die Be-

schwerdeführerin un Beschwerdeverfahren nicht mehr Bezug 

genoinxnen hat. Mittels der dort gezeigten Entpalettierein-

richtung sollen auf einer Palette angelieferte Flaschen in 

eine Reihe gebracht werden, wozu eine geneigte Förder-

fläche mit von oben nach unten mit ansteigenden Geschwin- 
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digkeiten angetriebenen Färderstreifen vorgesehen ist. Al-
lerdings ist hier die Tischneigung derart steil gewählt, 
daIs die Flaschen gegen eine untere Leitflâche abrutschen, 
wo sie sich zu einer Reihe formieren. Eine obere Leit-
flãche, an der beini Gegenstand des Streitpatents die Eu-
dung der Reihe erfolgt, fehit hier vôllig. Wie in der an-
gefochtenen Entscheidung zutreffend ausgefuhrt ist, ge-
winnt der Fachinann aus dieser Druckschrift die Erkenntnis, 
daB bei geneigter Förderflãche sich sàzntliche Flaschen, 
also auch die stehenden, ii Bereich der unteren Leitfläche 
sanunein, so daB eine Absonderung unigefallener Flaschen aus 
dein Bereich der stehenden Flaschen hierdurch nicht nahege-
legt werden konnte. 

4.7 	Die ubrigen mm Verfahren befindlichen Druckschriften 
liegen weiter vom Gegenstand des Streitpatents entfernt, 
weshaib auch von ihnen keine Anregung in Richtung auf die 
aufgefundene Läsung der gesteilten Aufgabe ausgehen 
konnte. 

Zusainmenfassend ergibt sich, daB der Stand der Technik 
auch in seiner Gesanitheit den Gegenstand des Anspruchs 1 
nicht nahelegen konnte, weshaib dieser als auf einer er-
finderischen Tãtigkeit beruhend anzusehen ist (Artikel 56 
EPU). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher patentfàhig (Ar-
tikel 52 (1) EPU), so daB das Patent mm Umfang dieses An-
spruchs 1 Bestand hat. 

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 haben besondere Aus-
führungsforinen der Vorrichtung nach Anspruch 1 mm Sinne 
von Regel 29 (3) EPU zum Gegenstand und haben mithin eben-
falls Bestand. 

04096 	 . . . 1... 



13 	 T 254/85 

Auch gegen die geltende Beschreibung bestehen keine Bederi-
ken. Soweit die in ihr.enthaltenen Anderungen gegenüber 

der erteilten bzw. der ursprUnglichen Fassung nicht rein 
redaktioneller Art sirid, dienen sie der Angabe des rele-
vanten Standes der Téchnik (Regel 27 (1) C) EPU) bzw. der 

Darstellung der Erfindung in Anpassung an den geänderten 
Anspruch 1 unter Angabe der durch die Erfindung erreichteri 

vorteilhaften Wirkungen gegenüber dern Stand der Technik 

(Regel 27 (1) d) EPU). 

Auf die un Hinblick auf die Seiten 4, Absatz 1, 5 (untere 

Hälfte) und 6 der Beschreibung erhobenen Einwände der Be-
schwerdeführerin, die betreffendén Nachteile der Vor-

richtung gemäi3 der DE-A-2 541 813 bzw. die dort geltend 

gemachten Vorteile des Gegenstands des Streitpatents seien 

sachlich unzutreffend und entbehrten im übrigen der Grund-

lage in den ursprunglichen Anineldungsunterlagen, braucht 
nicht inehr eingegangen zu werden, da diese Passagen in-
zwischen gestrichen wurden. 

Entscheidungsgruinde 

Aus diesen GrUriden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurUckverwiesen mit 

der Auflage, das Patent mit folgenden Unterlagen aufrecht-
zuerhalten: 
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Patentanspruch 1 überreicht in der inündlichen Verhandlung 

(Reinschrift eingegangen ant 19. Màrz 1988) 

erteilte PatentansprUche 2-7 unter Anderung des Rückbezugs 

des Arispruchs 6 auf Anspruch 5, 

Beschreibung Seiten 1-6 überreicht in der mündlichen 

Verhandlung (Reinschrift eingegangen am 19. März 1988) 

unter Streichung der Zeilen 4 (ab dent Wort "Allerdings") 

bis 10 auf Seite 4 und der Zeilen 23 (ab "Gleichzeitig") 

bis 27 auf Seite 5 sowie der ganzen Seite 6, 

liii ubrigen mit der Beschreibung ab Spalte 2, Zeile 45 und 

den Zeichnungen gemäs Streitpatent, unter folgenden 

Anderungen in der Beschreibung: 

Einfügung des Wortes "Flaschen" in Sp. 3, Z. 33 nach dent 

Wort "die" 

Streichung des Wortes "horizontal" in Sp. 4, Z. 31. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

/. 444- v~w 

S. Fabiani 
	

P. Delbecque 
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